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koll eine InventaraufStellung z. B. der durchsuchten Y/oh- 
nung angefertigt.

Auf diese Yfeise kann sowohl im Interesse des Beschuldigten 
als auch zur Absicherung des Untersuchungsorgans dokumentiert 
werden, in welchem Umfang und Zustand sowie än welchem Ort 
persönliches Eigentum des Be schuldigteh"vorgefunde n wurde. 
Beim Anfertigen einer Inventaraufstlellung-"besteht jedoch 
stets die Möglichkeit der̂  unkorrekten Bezeichnung eines Vor
gefundenen Gegenstands^]! 'da -dsih zuständigen Mitarbeiter der 
Hauptabteilung JAII1 sowohl' aus zeitlichen Gründen als auch 
aus teilweiseinlchtVorhandener Sachkenntnis nicht immer in 
der Lage sein Können, z. B. bestimmte Wertgegenstände oder 
Antiquitäten zu erkennen, richtig einzuschätzen und zu be
nennen.

Ihre deutlichste Regelung findet die Verantwortung des Un
tersuchungsorgans zur Sicherung des persönlichen Eigentums 
Beschuldigter in den Bestimmungen des § 129 (1) 1, 2 und 
(2) StPO. In Gewährleistung seiner verfassungsmäßigen Rech
ne sowie zur Vermeidung ungerechtfertigter Härten gegenüber 
dem Beschuldigten und seinen Angehörigen haben der Staats
anwalt und das Untersuchungsorgan gemäß § 129 StPO Maßnah
men zum Schutze der Y/ohnung und des Vermögens des Beschul
digten zu veranlassen. Gehören zum Haushalt des Beschuldig
ten minderjährige oder pflegebedürftige Personen, die infol
ge der Inhaftierung des Beschuldigten ohne Aufsicht bleiben, 
sind diese der Fürsorge der Verwandten oder anderer Perso
nen oder Einrichtungen zu übergeben. Ebenso ist zum Schutze 
des Vermögens mit Haustieren, Kraftfahrzeugen oder anderen 
Gegenständen zu verfahren. Über die veranlaßten Maßnahmen, 
die zuvor mit dem Beschuldigten zwecks Wahrung seiner Rech
te zu besprechen sind, ist er zu unterrichten. Es ist jedoch 
weder im § 129 StPO noch in der Anweisung 1/75 des General
staatsanwaltes der DDR eindeutig festgelegt beziehungsweise 
differenziert, welche konkrete Verantwortung das Untersuchungs-


